
TEXTGEGENÜBERSTELLUNG 
Entwurf einer Änderung der NÖ Gemeindebeamtendienstordnung 1976 

GBDO-Novelle 2012 
 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 

§ 5 Abs. 1 Z. 2 lit. b: § 5 Abs. 1 Z. 2 lit. b: 
 
(1) Als Gemeindebeamter darf nur aufgenommen werden, wer nachweisen 
kann: 
1. ...... 
2. a) bei Verwendungen gemäß § 9 Abs. 1 die österreichische 

Staatsbürgerschaft; 
b) bei sonstigen Verwendungen die österreichische Staatsbürgerschaft oder 

die Staatsangehörigkeit eines EU- oder EWR-Mitgliedstaates; 
3. .... 

 
(1) Als Gemeindebeamter darf nur aufgenommen werden, wer nachweisen 
kann: 
1. ...... 
2. a) bei Verwendungen gemäß § 9 Abs. 1 die österreichische 

Staatsbürgerschaft; 
b) bei sonstigen Verwendungen die österreichische Staatsbürgerschaft oder 

die Staatsangehörigkeit eines EU- oder EWR-Mitgliedstaates oder eines 
Landes, dessen Angehörigen Österreich auf Grund eines 
Staatsvertrages im Rahmen der europäischen Integration die selben 
Rechte für den Berufszugang zu gewähren hat; 

3. .... 
 

§ 6 Abs. 6: § 6 Abs. 6: 
 
(6) Für 

1. Staatsangehörige eines EU-Mitgliedstaates 
2. Staatsangehörige einer EWR-Vertragspartei 
3. Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
4. Staatsangehörige eines Staates, dem Österreich aufgrund eines 

Staatsvertrages im Rahmen der europäischen Integration dieselben 
Rechte für den Berufszugang wie österreichischen Staatsbürgern zu 
gewähren hat 

5. langfristig aufenthaltsberechtigte Drittstaatsangehörige im Sinne der 
Richtlinie 2003/109/EG (§ 162 Z. 5) 

6. Familienangehörige im Sinne des Art. 24 der Richtlinie 2004/38/EG 
(§ 162 Z. 6) 

gelten hinsichtlich der besonderen Aufnahmebedingungen ergänzend die 
Abs. 7 bis 11. 
 

 
(6) Für Staatsangehörige eines EU-Mitgliedstaates oder eines 
Drittstaates, soweit diese Staatsangehörigen hinsichtlich der 
Anerkennung von Berufsqualifikationen nach dem Recht der 
Europäischen Union oder aufgrund eines Staatsvertrages gleichzustellen 
sind, gelten hinsichtlich der besonderen Aufnahmebedingungen 
ergänzend die Abs. 7 bis 11. 
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§ 148 Abs. 2: § 148 Abs. 2: 
 
(2) Die Disziplinarkommission darf die Abstattung einer Geldstrafe oder einer 
Geldbuße in höchstens 36 Monatsraten bewilligen. Die Geldstrafen und 
Geldbußen sind erforderlichenfalls durch Abzug vom Dienstbezug 
hereinzubringen. 

 
(2) Der Vorsitzende der Disziplinarkommission darf die Abstattung einer 
Geldstrafe oder einer Geldbuße in höchstens 36 Monatsraten bewilligen. Die 
Geldstrafen und Geldbußen sind erforderlichenfalls durch Abzug vom 
Dienstbezug hereinzubringen. 
 

§ 162 § 162: 
 
Durch dieses Gesetz werden folgende Richtlinien der Europäischen 
Gemeinschaft umgesetzt: 
 
1. Richtlinie 91/533/EWG des Rates vom 14. Oktober 1991 über die Pflichten 

des Arbeitgebers zur Unterrichtung des Arbeitnehmers über die für seinen 
Arbeitsvertrag oder sein Arbeitsverhältnis geltenden Bedingungen, ABl.Nr. L 
288 vom 18. Oktober 1991, S. 32. 

2. Richtlinie 96/34/EG des Rates vom 3. Juni 1996 zu der von UNICE, CEEP 
und EGB geschlossenen Rahmenvereinbarung über Elternurlaub, ABl.Nr. L 
145vom19. Juni 1996, S. 4. 

3. Richtlinie 97/81/EG des Rates vom 15. Dezember 1997 zu der von UNICE, 
CEEP und EGB geschlossenen Rahmenvereinbarung über Teilzeitarbeit, 
ABl.Nr. L 14 vom 20. Jänner 1998, S. 9. 

4. Richtlinie 2003/88/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. 
November 2003 über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung, ABl.Nr. L 
299 vom 18. November 2003, S. 97. 

5. Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003 betreffend die 
Rechtsstellung der langfristig aufenthaltsberechtigten 
Drittstaatsangehörigen, ABl.Nr. L 16 vom 23. Jänner 2004, S. 44. 

6. Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. 
April 2004 über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, 
sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, 
zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und zur Aufhebung der 
Richtlinien 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 
75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG, 
ABl.Nr. L 229 vom 29. Juni 2004, S. 35. 

7. Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. 
September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, ABl.Nr. L 
255 vom 30. September 2005, S. 22. 

 

 
Durch dieses Gesetz werden folgende Richtlinien der Europäischen 
Gemeinschaft umgesetzt: 
 
1. Richtlinie 91/533/EWG des Rates vom 14. Oktober 1991 über die Pflichten 

des Arbeitgebers zur Unterrichtung des Arbeitnehmers über die für seinen 
Arbeitsvertrag oder sein Arbeitsverhältnis geltenden Bedingungen, ABl.Nr. L 
288 vom 18. Oktober 1991, S. 32. 

2. Richtlinie 96/34/EG des Rates vom 3. Juni 1996 zu der von UNICE, CEEP 
und EGB geschlossenen Rahmenvereinbarung über Elternurlaub, ABl.Nr. L 
145vom19. Juni 1996, S. 4. 

3. Richtlinie 97/81/EG des Rates vom 15. Dezember 1997 zu der von UNICE, 
CEEP und EGB geschlossenen Rahmenvereinbarung über Teilzeitarbeit, 
ABl.Nr. L 14 vom 20. Jänner 1998, S. 9. 

4. Richtlinie 2003/88/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. 
November 2003 über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung, ABl.Nr. L 
299 vom 18. November 2003, S. 97. 

5. Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003 betreffend die 
Rechtsstellung der langfristig aufenthaltsberechtigten 
Drittstaatsangehörigen, ABl.Nr. L 16 vom 23. Jänner 2004, S. 44. 

6. Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. 
April 2004 über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, 
sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, 
zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und zur Aufhebung der 
Richtlinien 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 
75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG, 
ABl.Nr. L 229 vom 29. Juni 2004, S. 35. 

7. Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. 
September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, ABl.Nr. L 
255 vom 30. September 2005, S. 22. 

8. Richtlinie 2009/50/EG des Rates vom 25. Mai 2009 über die 
Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von 
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Drittstaatsangehörigen zur Ausübung einer hochqualifizierten 
Beschäftigung, ABl.Nr. L 155 vom 18. Juni 2009, S. 17. 

9. Richtlinie 2011/98/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13. Dezember 2011 über ein einheitliches Verfahren zur 
Beantragung einer kombinierten Erlaubnis für Drittstaatsangehörige, 
sich im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats aufzuhalten und zu arbeiten, 
sowie über ein gemeinsames Bündel von Rechten für 
Drittstaatsarbeitnehmer, die sich rechtmäßig in einem Mitgliedstaat 
aufhalten, ABl.Nr. L 343 vom 23. Dezember 2011, S. 1. 

 
 


